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Unsere Referenz: 29-2000 / TS / boe
Zürich, 11. Juni 2009

Totalrevision Verordnung über die kantonalen Krankenhäuser /
neue Verordnung über die kantonalen psychiatrischen Kliniken, Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Verordnung über die kantonalen Krankenhäuser vom 28. Januar 1981 ist in die Jahre gekommen. Viele Bestimmungen sind inzwischen durch die Rechtsfortentwicklung im Gesundheitsbereich überholt. So ist der Geltungsbereich der Verordnung auf die psychiatrischen Kliniken einzuschränken, nachdem das Universitätsspital und das Kantonsspital Winterthur seit 2007 selbstständige Anstalten des kantonalen Rechts auf Basis eigener Gesetzgebungen geworden sind. Andere Bestimmungen wie diejenigen über die Seelsorge wiederum sind durch das Patientinnen- und Patientengesetz vom 5. April 2004 bzw. durch geplante Vorhaben im Kirchenrecht obsolet geworden. Als nicht mehr zeitgerecht erwies sich auch die für alle kantonalen Krankenhäuser durch die Verordnung vorgegebene identische Führungsstruktur. Unter diesen Umständen hat sich eine Totalrevision der Verordnung aufgedrängt. Gerne lassen wir Ihnen in der Beilage den Entwurf für eine neue, auf die verbliebenen aktuellen Fragestellungen beschränkte Neureglementierung zugehen. 
In materieller Hinsicht haben sich neben zahlreichen Aufhebungen einzelner Bestimmungen wenige Änderungen ergeben. Die Details dazu sind in den beiliegenden Erläuterungen sowie der Synopse alte - neue Verordnung dargestellt. Diese Unterlagen finden Sie auch auf der Homepage der Staatskanzlei des Kantons Zürich unter http://www.vernehmlassungen.zh.ch.
Wir laden Sie ein, die neue Verordnung zu prüfen und der Gesundheitsdirektion Ihre allfällige Stellungnahme bis zum 10. Juli 2009 einzureichen.

Die verselbstständigten Betriebe USZ und KSW erhalten die Revisionsvorlage zur Orientierung und zur Prüfung, ob sie neue Bestimmungen als subsidiäres Recht übernehmen wollen (wie etwa die Bestimmung in § 11 betreffend Honorare für Zeugnisse, Berichte und Gutachten).
Um die Auswertung der Vernehmlassungsergebnisse zu erleichtern, bitten wir Sie, uns Ihre

Stellungnahme auch per E-Mail zukommen zu lassen (mailto: generalsekretariat@gd.zh.ch).

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung.

Freundliche Grüsse
Thomas Heiniger
Regierungsrat
Beilagen:
-
Entwurf der Verordnung über die kantonalen psychiatrischen Kliniken: 
-
Erläuterungen zur Verordnung über die kantonalen psychiatrischen Kliniken 
-
Synopse Änderungen KHVO - Verordnung über die kantonalen psychiatrischen Kliniken
-
Adressatenliste  

Internetfundstelle:

http://www.vernehmlassungen.zh.ch 
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